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Erneuerung der Grundsteuer

Der Kommunalpolitische Beirat fordert die derzeit bestehende Grundsteuer grundsätzlich zu erneuern und auf eine dauerhafte Basis zu stellen. Die Bewertungsgrundlagen, die heute schon in Kommunen vorhanden sind, sollen zukünftig durch die Kommunen genutzt werden, um die Berechnung selbst durchzuführen. Die neue Grundsteuer soll einfach und nachvollziehbar für Verwaltung und Bürger sein und nur einen geringen Verwaltungsaufwand für die Kommunen auslösen.
Die Neuberechnung der Grundsteuer soll die Kommunalfinanzen sicherer und stabiler machen. Für besondere Erfordernisse vor Ort muss den Kommunen die Entscheidungsfreiheit erhalten bleiben, dies ist insbesondere durch die Hebesätze gegeben.

Die Umstellung der Berechnungsgrundlage muss im Ergebnis aufkommensneutral sein.

Begründung:

Die heutigen Berechnungsgrundlagen basierend auf den Einheitswerten von 1935 bzw. 1964 sind nicht mehr zeitgemäß. Der BFH hat in seinen Urteilen vom 30.06.2010 die Unvereinbarkeit zwischen dem Einheitswert und dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs 1 GG) nicht nur in Frage gestellt, sondern als nicht gegeben angesehen. Transparenz bei der zukünftigen Grundsteuer können wir nur erreichen, wenn in den Kommunen die Bewertungen durchgeführt werden, nicht aber wenn die Finanzämter die Ermittlung aus dem Grundsteuer- und dem Bewertungsgesetz vorgeben. Für die Wertermittlung in den Kommunen gibt es genügend Kriterien, die einfache und nachvollziehbare Berechnung nach dem Gleichheitsgrundsatz erfüllen.
